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10. Gesetz: Besoldungsordnung 1967; Anderung (7. Novelle zur Besoldungsor<lnung 1%7), 

10. 
Gesetz vom 26. Mai 1972, mit dem die Be
soldungsordnung 1967 geändert wird (7. No

velle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

(3) Kommt der Beamte für den Unterhalt des 
Kindes nicht überwiegend selbst auf, so beträgt 
die Ersatzleistung die Hälfte des nach Abs. 2 
gebührenden Betrages. 

(4) Die Ersatzleistung erhöht sich um den Be
trag der Haushaltszulage, die dem Beamten ge~ 
bühren würde) wenn ihm nicht ein Karenzurlaub 
gewährt worden wäre. 

(5) Die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 und 3 
sind auf die Ersatz!eisrung sinngemäß anzuwen
den. 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBL für Wien 
Nr. 18, in der füssung der Lmdesgesetze LGB!. 
für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 2611968, 451 
1969, 1511971 und 4/1972 wird wie folgt ge
ändert: 

(6} Gebührt ·die Ersatzleistung nur für den 
1. Der erste Satz des § 5 Abs. 2 hat Z1l lauten: Teil eines Kalendermonates oder ändert sidl. im 

0 Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die Laufe eines Kalendermonates die Höhe der Er
im S 2 des Einkomruensteuergesetzes 1%7, BGBl. satz1eistung, so entfäl:t auf jeden Tag ein 
Nr. 268, in der Fassung Jer Bundesgesetze BGBJ. Dreißigstel der entspredienden Ersatzleistung. 
Nr. 9/1%9, 194/1969, 9/1970, 325/1970, 370/ •Für die außerhalb des Karenzurlaubes liegenden 
1970, 228/1971 und 370/1971 angeführten Ein-! Tage des Kalendermonates, in dem der Karenz
künfte, soweit sie nicht nach § 3 desselben Ge- urlaub beginnt oder endet, gebührt dem Beamten 
setzes steuerfrei sind.'~ je ein Dreißlgstel des Ntonatsbezuges. 

2. Dem Abs. 2 des § 10 ist folgende Bestim- (7) Der Beamte ist verpflichtet, aHe nach dem 
mung anzufügen: Zeitpunkt -des Beginnes des Karenzurlaubes nach 

„Diese Zulagen gelten als Bestandteil des Ge- d.em Landesgesetz LGBI. für Wien Nr. 8/19~0 
haltes." 1 eintretenden Tatsachen, die für den ArufaU, die 

. ~ ßnderung oder die Einstellung der Ersatzleistung 
3. Nach dem § 22 ist folgende Bemmrnung f von Bedeutung sin<l, der Dienstbehörde schrift-

einzufügen: lidi zu melden. 

nE r s atz 1 eist u n g (8) Auf eine Mutter; dte im Zeltpunkt der 
S 22 a. (1) Dem weiblichen Beamten gebührt Entbindung Beamter war und vor Antritt eines 

während des Karenzurlaubes nad:i dem Landes- gebührenden Karenzurlaubes nad:i dem Landes
gesetz LGBL für Wien Nr. 8/1970 eine Ersatz- gcsetz LGBI. für Wien Nr. 8/1970 oder während 
leistung~ wenn das neugeborene Kind mit ihm eines solchen Karenzurlaubes .Jem Dienst ent· 
im selben Haushalt wohnt und von ihm regel- sagt 1 sind die Bestimmungen Uber die Ersatz
mäßig selbst gepflegt wird. Der Aufenthalt des leistung so anzuwenden, als ob ihr ab dem Aus
ßeamten oder des Kindes in einer Kranken- scheiden aus dem Dienstverhältnis bis zum Ab
anstalt sd:iließt den An•prueh auf die Ersatz· lauf eines Jahres nad1 der Entbindung ein Ra
Jeistung nidlt aus.· i renzurJaub nacli dem Landesgesetz LG:Bl. Hir 

(2) Kommt der Beamte für den Unrerhalt des. Wien Nr. 8/1970 gewährt worden wäre." 
Kindes überwiegend selbst auf, so beträgt die 4. Die lit. a bis e des § 25 haben zu lauten: 
Ersatzleistung bei einem letzten Monatsbezug ,

1
a) Dienstzulage für den Krankenpflege.fach.dienst 

ohne Haushaltszulage und Jür Hebammen: 
monatlii:h 

bis 3000 S ................ _ ..... 1400 S, 
über 3000 S bis 3500 S ............ 1550 S, 
über 3500 S bis 4000 S ............ 1700 S, 
über 4000 S bis 4500 S . . . . . . . . . . . . 1850 S, 
über 4500 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 S. 

(1) Die Höhe der Dienstzulage für den Kran
kenpflegefachdienst und für Hebammen ist in 
der Anlage 3 festgesetzt. / 

3 
{2) Die Dienstzulage für den Krankenpßege

fachdienst und für Heba.1nmen wird hei Ver-
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